
1/1 Seite
175 x 277 mm

1/2 Seite quer
175 x 138,5 mm

1/2 Seite hoch
87,5 x 277 mm

1/4 Seite hoch
87,5 x 138,5 mm

Anzeigenpreise

Gestaltete Anzeigen
1/1 Seite 4farbig 690,- €*
1/2 Seite 4farbig 390,- €*
1/4 Seite 4farbig 220,- €*
1/8 Seite 4farbig 125,- €*

* Alle Anzeigenpreise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Zuschläge für Umschlagseiten:
Für Insertionen auf den Umschlagseiten wird ein Zu-
schlag von 20 % auf den Anzeigenpreis für gestalte-
te Anzeigen berechnet. Promotion-Anzeigen werden
auf den Umschlagseiten nicht platziert.

Anschnitt, Satzspiegelüberschreitungen und Bund-
durchdruck ohne Mehrkosten möglich.

Beilagen, Beikleber oder Beihefter:
Preis auf Anfrage.

Technische Angaben: Format: 297 mm hoch, 210 mm breit  Satzspiegel: 267 mm hoch, 180 mm breit  Anschnittanzeigen: Beschnitt-Toleranz oben, un-
ten und seitlich mindestens 3 mm  Spaltenanzahl: 2 (Anzeigen- und Textteil)  Spaltenbreite: 1 Spalte 88 mm, 2 Spalten 180 mm  Druckvorlagen: scanfä-
hige Vorlagen ohne Raster Druckverfahren: Bogenoffset Bindung: Rückendrahtheftung  Papier: 135 g/m2.  Datenformate: Nur nach telefonischer Rücksprache
mit dem Verlag; die Verantwortlichkeit für die sachliche Richtigkeit, Farb- und Tonwerte liegen beim Auftraggeber.

Druckauflage: 5.000 Exemplare

Verbreitungsgebiet: Bergisches Land

Schutzgebühr: kostenlos

Reprokosten: Bei Anlieferung von nicht reproduk-
tionsfähigen Vorlagen, werden die
zusätzlich anfallenden Mehrkosten
für Reproarbeiten gesondert
berechnet.

Bilddateiformate: Mac-Tiff, Mac-EPS in CMYK
oder Graustufenmodus

Nachlässe: 2 aufeinander folgende Anzeigen
innerhalb eines Jahres, 5 % Rabatt
auf den Anzeigenpreis.

Zahlungsbedingungen: 7 Tage ./. 2%, 14 Tage netto

Verlag: creativeXpress
C.Fröhlich & N. Gall GbR
Hansestraße 20
51688 Wipperfürth

Telefon: 0 22 67 - 137 82 88
Telefax: 0 22 67 - 137 82 89

Internet: www.o-sports.net

E-mail: info@o-sports.net

Erscheinungsweise: 6 x jährlich

Anzeigenschluss: 14 Werktage vor Erscheinen

Rücktrittsrecht: 21 Tage vor Erscheinen, bei
späterem Rücktritt berechnet
der Verlag eine Ausfallgebühr
von 50 % des Anzeigen-
preises.

Preisliste Nr. 1, gültig ab 1. Februar 2010



Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen
in Zeitungen und Zeitschriften
1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Wer-
bungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der Ver-
breitung.
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Ver-
tragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf ein-
zelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen
der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 ge-
nannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der
in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus
weitere Anzeigen abzurufen.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat,
so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unter-
schied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechen-
den Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung
auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeter dem Preis ent-
sprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.
6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in be-
stimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druk-
kschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass
dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auf-
trag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jewei-
ligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht
an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung
nicht als Anzeige erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „An-
zeige“ deutlich kenntlich gemacht.
8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen ei-
nes Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der
technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Ver-
lages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen
verstößt  oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für
Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben
werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag  erst nach Vorlage eines Musters der Bei-
lage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim
Leser  den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder
Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages
wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen
oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder
beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag ge-
währleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die
Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei
unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine ein-
wandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige be-
einträchtigt wurde. Läßt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist ver-
streichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber
ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Scha-
densersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertrags-
abschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung
– ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Ver-
zug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die be-
treffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und gro-
be Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfül-
lungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter
Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Ver-
lag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den
übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Um-
fang nach auf den vorraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzei-
genentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – ausser bei nicht offensichtlichen
Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg schrift-
lich geltend gemacht werden.
11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber
trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zugesandten Probeabzüge. Der Verlag
berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei Übersendung des Pro-
beabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der An-
zeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.
13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, mög-
lichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist
innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rechnung an laufen-
den Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vor-
auszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der
Preisliste gewährt.
14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten
berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden
Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Voraus-
zahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auf-
traggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenab-
schlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich ver-
einbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich

offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art
und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder
vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so
tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung  des Verlages über die Ver-
öffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
16. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber
gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Aus-
führungen hat der Auftraggeber zu tragen.
17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere  Anzeigen
ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des
mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf an-
dere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder - wenn eine Auflage nicht genannt
ist - die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durch-
schnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres unter-
schritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berech-
tigter Mangel, wenn sie bei  einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren
20 v.H.,  bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren 15 v.H., bei einer Auflage bis zu
500.000 Exemplaren 10 v.H., bei einer Auflage über 500.000 Exemplaren 5 v.H. beträgt.
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen,
wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kennt-
nis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten
konnte.
18. Betrifft Zifferanzeigen – nicht zutreffend.
19. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderungen an den Auftraggeber
zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auf-
trages.
20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juri-
stischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sonder-
vermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des
Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Ge-
richtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder ge-
wöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der
Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes ver-
legt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen
a) Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber die allgemei-
nen und die zusätzlichen Geschäftsbedingungen sowie die Preisliste des Verlages an.
b) Bei Tarifänderungen für Anzeigen- und Beilagenpreise treten die neuen Bedingun-
gen auch für laufende Aufträge sofort in Kraft.
c) Fehlerhaft gedruckte Kenn- und Kontroll-Nummern beeinträchtigen den Zweck der
Anzeige nur unerheblich. Ein Anspruch auf Zahlungsminderung oder Ersatz ist hierfür
ausgeschlossen.
d) Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zu-
lässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem
Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus
der Ausführung des Auftrages, auch wenn dieser storniert sein sollte, gegen den Ver-
lag erwachsen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu
prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden.
e) Abbestellungen von Anzeigen oder Beilagen müssen schriftlich oder durch Vorla-
ge des Personalausweises erfolgen.
f) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten,
Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungstreibenden an die Preislisten des Ver-
lages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auftragge-
ber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.
g) Nach Anzeigenschluss sind Änderungen von Plazierungen, Größen, Formaten und
der Wechsel von Farben nicht mehr möglich. Bei fernmündlich aufgegebenen Anzei-
gen oder fernmündlich erteilten Korrekturen haftet der Verlag nicht für die Richtigkeit
der Wiedergabe. Eine Haftung wird ebenfalls ausgeschlossen, wenn sich  Mängel an
der Druckvorlage erst bei der Reproduktion oder beim Druck zeigen. Der Werbungs-
treibende hat bei ungenügendem Abdruck dann keine Ansprüche. Eventuell entste-
hende Mehrkosten müssen weiter berechnet werden.
h) Für Druckunterlagen jeglicher Art erlischt nach 12 Wochen die Aufbewahrungspflicht,
sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen ist. 
i) Bei Anlieferung fertiger Filmsätze gelten für die technische Abwicklung besondere
Bedingungen, welche auf Anfrage vom Verlag mitgeteilt werden.
j) Bei Konkursen und Zwangsvergleich entfällt jeglicher Nachlass.
k) Für Sonderveröffentlichungen und Sonderrubriken, für Kollektive und Anzeigen-
strecken behält sich der Verlag das Recht vor,  besondere bzw. abweichende Preise
festzulegen.
l) Die vom Verlag gestalteten, gesetzten und veröffentlichten Anzeigen dürfen nur mit
ausdrücklicher Zustimmung des Verlages reproduziert und nachgedruckt werden. Der
Verlag behält sich vor, die für die Herstellung von Anzeigen entstandenen Repro-Ko-
sten dem Auftraggeber zu berechnen.
m) Der Verlag ist berechtigt, nach ausdrücklicher Genehmigung des Werbungstrei-
benden, erteilte Anzeigenaufträge auch in Online-Diensten des Verlages zu veröf-
fentlichen.
n) Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, Arbeitskampf, Beschlagnahme,
Verkehrsstörungen, allgemeiner Rohstoff- oder Energieverknappung und dergleichen
– sowohl im Betrieb des Verlages als auch in fremden Betrieben, derer sich der Ver-
lag zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient – sind Schadensersatzansprüche ge-
gen den Verlag wegen gänzlichen oder teilweisen Nichterscheinen der Druckschrift bzw.
der Anzeigen, ausgeschlossen.


